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Sehr geehrter Herr Kneiseler, 

gemäss o.g. Verfügung "Nicht genehmigte Veröffentlichungen behördlichen Schriftverkehrs 
im Internet" habe ich Dokumente entpersonalisiert und werde es weiter tun. Allerdings muss 
ich feststellen, dass alle veröffentlichten Dokumente mein Eigentum sind; über mein 
Eigentum kann ich nach eigenem Ermessen verfügen; jedenfalls war dies bislang meine 
Überzeugung in einem Staat, der sich als Demokratischer Rechtsstaat bezeichnet. Insofern 
bitte ich höflich um Ihren Hinweis auf die rechtliche Grundlage Ihres undemokratischen (mir 
kommt hier die Idee eines anderen Adjektivs, das ich noch vermeiden will) Verlangens und 
eine Rechtsmittelbelehrung. 

Bitte überprüfen Sie die Seite: http://www.mundolibre.de/sozialbeh%F6rdehamburg.html 

Bei Nichtgefallen geben Sie mir bitte einen entsprechenden Hinweis. 
 
Danke im voraus. 

Heinz W. Bartels 
 
 
--  

www.mundolibre.de 

FRIEDE IST DANN, 
wenn wir Recht handeln und wenn zwischen jedem einzelnen Menschen und jedem Volk 
Gerechtigkeit herrscht. 

Hasta la victoria siempre! Venceremos!  
 


